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(54) Verfahren zur Zuführung einer Faserstoffsuspension zu einem Stoffauflauf

(57) Das Verfahren dient zur Zuführung einer Faser-
stoffsuspension (S1) zu mindestens einem Stoffauflauf
(1) einer Papier- oder Kartonmaschine (2). Vor Erreichen
des Stoffauflaufes (1) passiert die Faserstoffsuspension

(S) eine Sortieranlage (18). Um die in der Sortieranlage
(18) verwendeten Drucksortierer (19) zu entlasten, wird
die Sortieranlage (18) im geschlossenen System strom-
aufwärts vor der Stoffauflaufpumpe (3) betrieben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Zufüh-
rung einer Faserstoffsuspension gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1.
[0002] Derartige Verfahren und die dazu benötigten
Stoffzuführsysteme sind grundsätzlich bekannt. Die zu-
zuführende Faserstoffsuspension erhält den größten Teil
der Fasern aus einer in der Stoffaufbereitungsanlage be-
reitgestellten Dickstoffsuspension. Letztere weist z.B. ei-
ne typische Konsistenz, d.h. einen Trockengehalt zwi-
schen 2,5 und 5 % auf. Durch Zumischung von Verdün-
nungsflüssigkeit, z.B. Siebwasser der Papiermaschine,
wird die Konsistenz auf einen Wert abgesenkt, der für
den Betrieb des Stoffauflaufes der Papiermaschine gün-
stig ist. Das können z.B. 1 bis 2 % sein. Die so gebildete
Faserstoffsuspension wird, nachdem die meisten oder
alle Bestandteile in der richtigen Menge enthalten sind,
über die Stoffauflaufpumpe zum Stoffauflauf einer Pa-
pier- oder Kartonmaschine gefördert. Zwischen dieser
Stoffauflaufpumpe und dem Stoffauflauf befindet sich ein
geschlossenes System, welches unter Überdruck steht,
damit die Faserstoffsuspension auf das oder die Siebe
der Papiermaschine gelangen kann.
[0003] Moderne Stoffaufläufe haben wegen ihrer hy-
draulischen Funktionen einen beträchtlichen Druckab-
fall, weshalb der Zulaufraum des Stoffauflaufes unter ho-
hem Überdruck steht. Dieser benötigte Druckabfall stei-
gert sich weiter, wenn die Papier- oder Kartonmaschine
ein sogenannter Schnellläufer ist, also z.B. bei Ge-
schwindigkeiten über 1500 m/Min produziert. Wegen die-
ses hohen Druckes muss auch der erwähnte Drucksor-
tierer für solche Drücke ausgelegt sein, was zwar möglich
ist, aber zu einem beträchtlichen Aufwand geführt hat.
Ein entsprechendes Anlagenbeispiel zeigt die DE 100
50 109 A1.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein
Verfahren der o.g. Art zu schaffen, mit dem die Druck-
belastung des unmittelbar vor dem Stoffauflauf stehen-
den Drucksortierers reduziert werden kann.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe ist ein Verfahren
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vorgesehen. Bei
Anwendung dieser Erfindung geht man bewusst von der
bisherigen Einstellung ab, der Drucksortierer müsse mit
seiner Funktion als "Polizeifilter" unmittelbar vor dem
Stoffauflauf stehen, weil nur dadurch eine Beschädigung
des Stoffauflaufes durch störende Feststoffteile verhin-
dert werden kann. Solche störenden Teile kommen üb-
licherweise nicht aus dem Rohstoff (der ist bereits durch
mehrmaliges Sortieren und Reinigen von störenden
Schwerteilen befreit), sondern geraten zufälligerweise in
die Papierfasersuspension. So können z.B. durch War-
tungsarbeiten Eisenteile in eine Maschinenbütte fallen
oder in einem gewarteten Apparat unbemerkt liegen blei-
ben. Bei Wiederanlauf der Anlage nach der Wartung wä-
re dann eine fatale Betriebsstörung die Folge. Auch wenn
die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, äußerst
gering ist, wird in Anbetracht der möglichen großen Scha-

denshöhe alles getan, um im geschlossenen System
schwerteilfrei zu sein. Durch die Erfindung lässt sich die
Forderung nach optimaler Sicherheit verbinden mit der
Möglichkeit, die Drücke im Stoffauflauf weiter zu steigern,
um dadurch höhere Papiermaschinengeschwindigkeiten
fahren zu können. Aber auch bei nicht erhöhter Papier-
maschinengeschwindigkeit kann die Erfindung von Vor-
teil sein, da die Anforderungen an die Drucksortierer, wie
Festigkeit des Gehäuses, der Dichtungen und der Sor-
tierkörbe geringer sind, was wiederum ökonomische Vor-
teile hat.
[0006] Die Erfindung und ihre Vorteile werden erläutert
an Hand von Zeichnungen. Dabei zeigen:

Fig. 1 ein Verfahrensschema als Ausführungsbei-
spiel für das erfindungsgemäße Verfahren;

Fig. 2 einen zur Ausführung des Verfahrens beson-
ders geeigneten Drucksortierer;

Fig. 3 eine vereinfachte Variante des Verfahrens.

[0007] Das Schema der Fig. 1 zeigt ein Beispiel zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Eine
Faserstoffsuspension S wird in der üblichen Weise durch
Vermischung einer Dickstoffsuspension 4 mit einer Ver-
dünnungsflüssigkeit 5 erzeugt und hat danach im We-
sentlichen die für den Betrieb des Stoffauflaufes 1 der
Papier- oder Kartonmaschine 2 an dieser Stelle ge-
wünschte Konsistenz. Bekanntlich liegen Stoffauflauf-
Konsistenzen im Bereich zwischen 0,5 und 2 %, in der
Regel um 1 %. Die Verdünnungsflüssigkeit 5, die an einer
Mischstelle 8 zugeführt wird, stammt bei dem hier ge-
zeigten Beispiel aus dem ersten Siebwasser 12, also
dem im Formierbereich der Papier- oder Kartonmaschi-
ne 2 angefallenen Wasser. Es wird oft als "Siebwasser
I" (SWI) bezeichnet im Unterschied zum später auf der
Papiermaschine anfallenden zweiten Siebwasser 16
(SWII), das sehr viel weniger Feinstoffe enthält.
[0008] Das Siebwasser wird unterhalb des Papierma-
schinen-Siebes aufgefangen und seitlich abgeleitet. In
den dazu benutzten offenen Rinnen kann bereits ein gro-
ßer Teil der enthaltenen Luft austreten. Dennoch ist es
oft sinnvoll, einen weiteren Gasanteil 7 in einem spezi-
ellen Behälter 11 auszuscheiden, wie er z.B. aus der DE
199 38 799 bekannt ist. Zur Unterstützung kann der Be-
hälter 11 unter einem mäßigen Unterdruck stehen. Nach
dem Vermischen von Dickstoffsuspension 4 und Verdün-
nungsflüssigkeit 5 wird hier eine Entgasungsvorrichtung
6 verwendet. Diese ist als zylindrischer oder konischer
Behälter aufgebaut und erfindungsgemäß mit einem Ro-
tor 13 versehen. Die Faserstoffsuspension S gelangt in
den im Wesentlichen zylindrischen Innenraum 14 des
Rotors 13 und wird in schnelle Rotation versetzt. Dieses
Prinzip entspricht dem einer Vollmantelzentrifuge. Die
enthaltenen Gase 7 wandern in Folge der Fliehkräfte
nach innen und werden durch eine - nur grob angedeu-
tete - Vakuumeinrichtung 10 aus dem Zentrum abge-
saugt. Dabei bildet sich im Behälter eine Phasengrenze
flüssig/gasförmig aus. Die Fliehkräfte können minde-
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stens 5 Mal, vorzugsweise 10 Mal so groß wird die Erd-
beschleunigung sein. Die Vakuumeinrichtung 10 benö-
tigt keinen Unterdruck, der dem Dampfdruck der Sus-
pension entspricht oder in dessen Nähe liegt. Übliche
Werte für den Unterdruck einer hier verwendeten Vaku-
umeinrichtung 10 liegen bei 0,8 bis 0,9 bar. Wie später
noch gezeigt wird, kann diese rotorgetriebene Entga-
sungsvorrichtung 6 auch weggelassen werden.
[0009] Aus der Entgasungsvorrichtung 6 wird die Sus-
pension mit einer Stoffpumpe 9 abgesaugt und hier in
einem geschlossenen System (also ohne offene Behäl-
ter oder Bütten) bis zum Stoffauflauf 1 geführt. Dabei
wird hier in der üblichen Weise der Rest an noch vorhan-
denen Störstoffen durch eine Cleaneranlage 17 ausge-
schieden. Selbstverständlich wird der Aufwand, der für
diese Hydrozyklone betrieben werden muss, von den
Rohstoffen sowie den Anforderungen an die Qualität des
erzeugten Papieres abhängen. Wenn z.B. die Dickstoff-
suspension 4 aus Altpapier gebildet wurde, können noch
Sand und kleine Plastikteile vorhanden sein. Gelegent-
lich wird die Cleaneranlage 17 mit einer Konsistenz
(Feststoffgehalt der Suspension) betreiben, die höher
liegt als die im Stoffauflauf 1, was z.B. Investitions- und
Energiekosten spart. Dann kann dem Gutstoff der Clea-
neranlage 17 eine Verdünnungsflüssigkeit 25 über eine
Mischeinrichtung 26 zugemischt werden.
[0010] Für den Akzept der Cleaneranlage 17 ist zur
Druckerhöhung eine Stoffauflauf-Pumpe 3 installiert, de-
ren Druckaufbau groß genug ist, so dass der Stoffauflauf
1 einer Papiermaschine 2 sinnvoll betrieben werden
kann. Der Gutstoff der Cleaneranlage 17 gelangt in eine
Sortieranlage 18, bei der es sich um einen oder mehrere
Drucksortierer handelt, die stromaufwärts der Stoffauf-
laufpumpe 3 geschaltet sind. Das führt dazu, dass die
für den Stoffauflauf erforderlichen hohen Drücke nicht in
der Sortieranlage 18 auftreten, also nicht die Drucksor-
tierer belasten. Ähnliche Überlegungen wie bei der Kon-
sistenz der Cleaneranlage 17 können auch bei der Sor-
tieranlage 18 angestellt werden. Dann wäre deren Gut-
stoff mit einer Verdünnungsflüssigkeit 27 über eine
Mischeinrichtung 28 zu vermischen.
[0011] Für den Fall, dass die Papierproduktion auf der
Papiermaschine 2 durch Druckpulsationen, die z.B. aus
der Stoffauflaufpumpe 3 oder dem davor liegenden Sy-
stem stammen können, beeinträchtigt wird, kann man im
geschlossenen System vor dem Stoffauflauf 1 einen Pul-
sationsdämpfer 15 vorsehen, der z.B. durch eine Vielzahl
von hydraulisch wirksamen Drosselstellen in an sich be-
kannter Weise die störenden Pulsationen abbaut.
[0012] Die Sortieranlage wird vorzugsweise mit einem
oder mehreren Drucksortierern ausgestattet, die mit min-
destens einem feststehenden rotationssymmetrischen,
insbesondere zylindrischen Siebkorb 20 und einem dar-
an vorbei bewegten rotierenden Räumer 21 ausgestattet
sind. Exemplarisch und schematisch ist das in Fig. 2 ge-
zeigt. Die Suspension wird durch den Einlass 22 zuge-
führt. Der Gutstoff, der die Sieböffnungen des Siebkor-
bes 20 passiert hat, verlässt das Gehäuse des Drucksor-

tierers 19 durch den Gutstoffauslass 23 und der abge-
wiesene Rejekt durch den Rejektauslass 24. Der
Drucksortierer 19 weist ferner im Zentrum einen Entga-
sungsanschluss 25 auf, der die im Zentrum durch die
Rotationsströmung der Suspension angesammelten Ga-
se/Luft ableiten oder absaugen kann. Gerade, weil der
Druck im Drucksortierer deutlich geringer ist als üblich,
ist eine bessere Entlüftung im Zusammenwirken mit der
Erfindung möglich.
[0013] Es gibt durchaus Anwendungsfälle, bei denen
weniger Aufwand zur Entgasung bzw. Entlüftung der Fa-
serstoffsuspension vor dem Stoffauflauf vorgenommen
werden muss. In solchen Fällen kann - wie in Fig. 3 ge-
zeigt - die rotorgetriebene Entgasungsvorrichtung 6 ent-
fallen, was das System natürlich wesentlich vereinfacht
und verbilligt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Zuführung einer Faserstoffsuspensi-
on (S1), zu mindestens einem Stoffauflauf (1) einer
Papier- oder Kartonmaschine (2),
wobei die Faserstoffsuspension (S) vor Erreichen
des Stoffauflaufes (1) zwangsweise mindestens ei-
nen Drucksortierer (19) einer Sortieranlage (18)
durchströmt und
wobei die Faserstoffsuspension (S) mittels einer
Stoffauflaufpumpe (3) auf den für den Stoffauflauf
(1) benötigten Druck gebracht wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sortieranlage (18) im geschlossenen Sy-
stem stromaufwärts vor der Stoffauflaufpumpe (3)
betrieben wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Stoffauflaufpumpe (3) und dem
Stoffauflauf (1) eine Dämpfung von hydraulischen
Pulsationen mit Hilfe eines Pulsationsdämpfers (15)
vorgenommen wird.

3. Verfahren nach einem der voran stehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Stoffauflauf (1) mit einem Druck betrieben
wird, der größer ist als 3 bar.

4. Verfahren nach einem der voran stehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Papier- oder Kartonmaschine (2) mit einer
Geschwindigkeit von mehr als 1800 m/min betrieben
wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Papier- oder Kartonmaschine (2) mit einer
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Geschwindigkeit von mehr als 2300 m/min betrieben
wird.

6. Verfahren nach einem der voran stehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffsuspension (S) durch Vermi-
schen von Siebwasser (12) aus der Papier- oder Kar-
tonmaschine (2) mit einer Dickstoffsuspension (4)
gebildet wird und dass diese in der Stoffaufberei-
tungsanlage bereit gestellt wird.

7. Verfahren nach einem der voran stehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Entlüftung bzw. Entgasung der Faserstoff-
suspension nur stromaufwärts vor der Sortieranlage
(18) durchgeführt wird.

8. Verfahren nach einem der voran stehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffsuspension (S) stromaufwärts
vor der Sortieranlage (18) mittels einer weiteren
Pumpe (9) über eine stromabwärts zu dieser ange-
ordneten Hydrozyklonanlage (17) geführt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Entlüftung bzw. Entgasung der Faserstoff-
suspension nur stromaufwärts vor der weiteren
Pumpe (9) durchgeführt wird.

10. Verfahren nach einem der voran stehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Sortieranlage (18) mindestens ein
Drucksortierer (19) betrieben wird, mit einem nicht
rotierenden rotationssymmetrischen Siebkorb 20
und einem rotierenden Räumer (21) zur Freihaltung
der Sieböffnungen des Siebkorbes (20).
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